
„Die Erkenntnisse über die Über-
wachung von Gesprächen bei der
Polizei machen uns fassungslos. Ein
Datenschutzskandal von immen-
sem Ausmaß zeichnet sich ab. Jetzt
muss alles dafür getan werden,
Licht in die Überwachungsprakti-
ken zu bringen und den Skandal auf-
zuklären. Die Instrumente der parla-
mentarischen Kontrolle müssen
umfassend genutzt werden“, for-
dert Susanne Hennig-Wellsow, Vor-
sitzende der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, angesichts der
jahrzehntelangen, insbesondere der
automatisierten Aufzeichnung so-
wie Archivierung von Gesprächen
von oder zu Diensttelefonen der
Thüringer Polizei. 

Die LINKE hat gemeinsam mit den
Koalitionspartnern und der Landesre-
gierung auf eine Landtagssondersit-
zung hingewirkt, die am 17. August
stattfinden wird. Der Thüringer Innen-
minister Dr. Holger Poppenhäger hat
einen ausführlichen Bericht dazu ange-
kündigt.

Offensichtlich handelt es sich um
sehr weitreichende Abhör-Maßnah-
men, die auch Personen betreffen, die
einem besonderen Vertrauensschutz
unterliegen. Außerdem ist zu befürch-
ten, dass so die Unabhängigkeit der Ju-
stiz verletzt wurde. 

Susanne Hennig-Wellsow: „Es ist au-
ßerordentlich beunruhigend, dass
mehr als 15 Jahre massenweise Tele-
fongespräche mit Polizeibehörden oh-
ne Rechtsgrund aufgezeichnet wurden
und damit tief in das Grundrecht auf in-

formationelle Selbstbestimmung von
Bürgerinnen und Bürgern sowie in be-
sondere Schutzrechte von Rechtsan-
wälten, Richtern, Journalisten, Sozial-
arbeitern, Abgeordneten als auch Zeu-
gen und Beschuldigten in Ermittlungs-
verfahren eingegriffen wurde.“

Im Rahmen der parlamentarischen
Überprüfung und Kontrolle der Exekuti-
ve ist es nun Aufgabe des Innenmini-
steriums, aufzuklären und dem Parla-

schung der erhobenen Daten zu infor-
mieren. Auch der Landesdatenschutz-
beauftragte müsse umgehend einge-
schaltet werden.

Die LINKE-Fraktionsvorsitzende ver-
weist darauf, dass sowohl der damali-
ge CDU-Innenminister als auch der Ex-
CDU-Finanzminister 2013 mit der Aus-
sage, es gebe keine Überwachung, den
Landtag und den Datenschutzbeauf-
tragten in der Sache falsch informiert

damit Erzieherinnen auch ihre 70- und
80-Prozent-Stellen behalten konnten.
Wir bieten Fakten gegen Polemik – die
CDU hat allen Grund in der Sondersit-
zung des Landtags genau zuzuhören.“

Die AfD-Fraktion beantragte eine
Sondersitzung zum Landesprogramm
für Demokratie, Toleranz und Weltof-
fenheit mit der Begründung „Ausgewo-
gene Bekämpfung des Extremismus -
keine Förderungen von Extremisten“.
Ein weiterer Antrag der AfD nimmt Be-
zug auf die Dokumentationsstelle für
Menschenrechte, Grundrechte und De-
mokratie, die an die Amadeu-Antonio-
Stiftung vergeben wurde, und fordert
mit einer abstrusen Behauptung -
Überwachung und Archivierung von
Meinungsäußerungen Thüringer Bür-
ger - ein Ende der Kooperation. 

Es sei kurz daran erinnert, dass im
Jahr 2008 – das letzte Jahr, in dem die
CDU im Bildungsministerium Verant-
wortung getragen hat – insgesamt 9
Lehrer neu eingestellt wurden. Eben-
falls 2008 wurde hier unter einer CDU-
Ministeriumsspitze das Modellprojekt
Grundschulhorte begonnen. 

Wenn wir heute das umgesetzt hät-
ten, was damals für das Ende des Mo-
dellprojekts vorgesehen war, hätte es
tatsächlich massive Probleme in der
Hortbetreuung gegeben: Erzieherinnen
und Erzieher wären vom Land mit ei-
nem Stellenumfang von maximal 50
Prozent eingestellt worden, alle Ur-
laubsansprüche wären verfallen, alle
für das Gehalt entscheidenden Erfah-
rungsstufen wären verfallen. Wir muss-
ten in mühevoller Kleinarbeit Fehler
korrigieren, die 2008 gemacht wurden,

Am 11. August tritt der Thüringer
Landtag auf Antrag der CDU sowie
der AfD zu Sondersitzungen zusam-
men. Der von der CDU-Fraktion vor-
gelegte Antrag lautet „Schluss mit
dem Bildungschaos in Thüringen -
Schulen brauchen Verlässlichkeit
und engagierte Lehrer statt neuer
Reformen“. Dazu teilte das Bildungs-
ministerium mit, dass es ausdrück-
lich die Sonderplenarsitzung zur Bil-
dungspolitik begrüße und sich darauf
freue, „ausführlich darstellen zu kön-
nen, dass wir: 

1. den Bildungsetat konsequent er-
höht haben,

2. wir entsprechend des Koaliti-
onsvertrages jedes Jahr 500 neue
Lehrerinnen und Lehrer einstellen.

3. die Hortbetreuung ab 1. August
gesichert ist. 

Licht in die Praktiken der
Überwachung bringen

Umfassender Bericht zur Thüringer Bildungspolitik

Die Widerspruchsfrist ist abge-
laufen, Zeitungszustellerinnen und -
zusteller, die nicht ausschließlich
Zeitungen, Zeitschriften oder An-
zeigenblätter mit redaktionellem In-
halt austragen, haben Anspruch auf
den vollen Mindestlohn. Nun gilt es,
die weiteren 7.200 Kolleginnen und
Kollegen, die in Thüringen Zeitun-
gen austragen, über diesen Erfolg
zu unterrichten und den meist ge-
ringfügig Beschäftigten bei der
Gründung einer betrieblichen Inter-
essenvertretung jede Unterstüt-
zung zuteil werden zu lassen.

Das Mindestlohngesetz sieht vor,
dass für Zeitungszusteller 75 bzw.
85 Prozent des Mindestlohns aus-
reichen (§ 24 Abs. 2 MiLoG). Ein
Kollege, der auch als Konfektionie-
rer tätig war, also u.a. von Hand
Werbung in Zeitungen einlegte, hat-
te vor dem Geraer Arbeitsgericht
um sein Recht auf eine faire Bezah-
lung gekämpft und gewonnen. In
der Urteilsbegründung heißt es:
„Der Kläger hat Anspruch auf Zah-
lung von Mindestlohn […] sowie
Sonntagszuschlägen in Höhe von
25 Prozent, und zwar sowohl für
das Konfektionieren als auch den
Zustellvorgang.“ Die Ausnahmere-
gelung im Mindestlohngesetz darf
hier also nicht angewendet werden.

Mit der Einführung des Mindest-
lohns wurden u.a. bei der Thüringer
Mediengruppe Sonntags- und
Nachtzuschläge der Zusteller von
25 auf 10 Prozent gekürzt. Nur we-
nige wehrten sich. Die Abrechnun-
gen, die bspw. von der Thüringer
Zeitungsgruppe an die Beschäftig-
ten ausgegeben werden, sind – be-
ginnend bei der unklaren Abrech-
nung der Arbeitszeiten – kaum
nachvollziehbar. Da scheuen viele
die Auseinandersetzung um die ver-
meintlichen paar Cent mehr. Diese
aber summieren sich für den Einzel-
nen und das Unternehmen spart ei-
niges. Der Kampf, den der Kollege
vor Gericht gegen seinen Arbeitge-
ber geführt hat, erinnert an David
gegen Goliath. Die zuständige Ge-
werkschaft und der Rechtsschutz
haben den Kollegen hervorragend
beraten. Das Ergebnis sollte eine
Signalwirkung für die vielen Be-
schäftigten im Zustellwesen haben.

Der Mindestlohn sollte ursprüng-
lich eine untere Marke für den Wert
von Arbeit setzen. Die jetzt gelten-
den Ausnahmen, Sonderregelun-
gen und Sperrklauseln höhlen diese
jedoch aus. Wir brauchen einen ge-
setzlichen Mindestlohn, der aus-
nahmslos für alle gilt. Denn minde-
stens diesen ist jede Arbeit wert.

Schluss mit Ausnahmen!

von Rainer Kräuter
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ment zu berichten, in welchem Umfang
ohne Wissen der Gesprächspartner
Aufzeichnungen von Telefongesprä-
chen erfolgten, die Zahl der Betroffe-
nen festzustellen und diese gegebe-
nenfalls zu benachrichtigen sowie über
die Speicherung, Verwendung und Lö-

haben. „Es muss geklärt werden, ob es
sich hier um bewusste Lügen handel-
te.“ Die offenkundig flächendeckend
und strukturiert erfolgte Überwachung
von Polizeibediensteten ist unter der
rot-rot-grünen Landesregierung been-
det worden.                                                 


